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	Dispensationsgesuch 

	Vorname und Name:
	[bookmark: Text7]     

	Adresse und Telefon:
	[bookmark: Text2]     

	Klasse:
	[bookmark: Text3]     
	Klassenlehrperson:
	[bookmark: Text6]     

	Dispensation vom:
	[bookmark: Text4]     
	bis:
	[bookmark: Text5]     

		             

	[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]Dauer:	             |_| 1-4 Halbtage      |_| bis 12 Wochen (zutreffendes ankreuzen)

	
Begründung:
	[bookmark: Text8]     

	
	[bookmark: Text9]     

	
	

	[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4]Betrifft die Dispensation auch Geschwister oder andere Mitglieder eines Vereins, die an unserer Schule sind?                                                         
|_|  Ja            |_|  Nein   (Zutreffendes bitte ankreuzen)

	
Wenn ja, ...     Name:
	[bookmark: Text10]     
	Klasse:
	[bookmark: Text12]     

	                         Name:
	[bookmark: Text11]     
	Klasse:
	[bookmark: Text13]     

	Beilagen (evtl. Programm, Schreiben des Vereins usw.):

	

	Datum:
	[bookmark: Text14]     
	Unterschrift Eltern:
	[bookmark: Text15]     

	
	
	
	


	
Entscheid der Schulleitung bei Dispensation von mehr als 2 Tagen bis zu 12 Wochen.
Dauert eine voraussehbare Absenz vom gesamten Unterricht länger als 12 Kalenderwochen, melden die Eltern den Schüler von der Schule ab.

[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|	das Gesuch wird bewilligt
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	das Gesuch wird nicht bewilligt
[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|	Abmeldung vom Unterricht

	
[bookmark: Text16]Datum:     

[bookmark: Text17]Unterschrift:     


	
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann beim Gemeinderat schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden.










	Dispensationen (§ 61)



Bei Dispensationsanfragen wenden wir folgende gesetzlichen Grundlagen an: § 61 des Volksschulgesetzes, Stand 01. August 2023 sowie die §, 25, 27, 28 der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz, Stand 01. August 2023.


	Grundsatz: Kein Kind hat Anrecht auf zusätzliche Ferien.



Kein schulpflichtiges Kind darf ohne wichtigen Grund dem Unterricht fernbleiben. Ist ein solcher vorauszusehen, muss für das Versäumnis mindestens 6 Wochen im Voraus eine Bewilligung eingeholt werden. Dispensationsformulare können bei der Klassenlehrperson bezogen werden. Dispensationsgesuche werden immer bei der Klassenlehrperson eingereicht. Entweder kann sie selbst entscheiden (bis zu 2 Tagen) oder sie reicht das Gesuch mit einer Stellungnahme an die Schulleitung weiter.
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